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[bookmark: _Hlk193974852]Name											Datum
Adresse 
PLZ Ort 
Kontrollschild-Nummer(n)	

Verfügung

in Sachen Anordnung zum Entfernen von unrechtmässig abgestellten Fahrzeugen auf folgendem 
Bereich des öffentlichen Grundes der Stadt/Gemeinde: Adresse (Parzellen Nr.) 


Erwägungen

[bookmark: _Hlk193974896]Die unten aufgeführten Fahrzeuge wurden von deren Halter bzw. Besitzer im oben beschriebenen Bereich des öffentlichen Raums abgestellt. Dies stellt eine Nutzung des öffentlichen Raums dar, die über die widmungsgemäss zulässige Benützung gemäss kommunaler Rechtsgrundlagen betreffend Verwaltungsvermögen bzw. gesteigerter Gemeindegebrauch[footnoteRef:1] der Stadt/Gemeinde hinausgeht und entsprechend eine Bewilligung der zuständigen Behörde voraussetzt.  [1:  	Kommunale Gesetzesartikel] 

Eine Bewilligung zur besagten Nutzung ist nicht erteilt worden und könnte in der von den Haltern, bzw. Besitzern der abgestellten Fahrzeuge praktizierten Form aufgrund der sich daraus ergebenden Beeinträchtigungen für die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung auch nicht erteilt werden.[footnoteRef:2]  [2:  	Begründung muss durch Gemeinde je nach Einzelfall/Sachverhalt konkretisiert werden.] 

Die Nutzung des öffentlichen Raums erfolgt folglich in rechtswidriger Weise. 
Die Halter bzw. Nutzer der unten aufgeführten Fahrzeuge wurden am TT.MM.JJJJ mündlich darauf hingewiesen, dass das Abstellen ihrer Fahrzeuge rechtswidrig ist. Ihnen wurde angedroht, dass eine kostenpflichtige Abschleppung als Ersatzvornahme erfolgen wird, falls sie die Fahrzeuge nicht bis zum TT.MM.JJJJ entfernen. Die Halter bzw. Nutzer der unten aufgeführten Fahrzeuge sind der Aufforderung bislang nicht nachgekommen. 
Aufgrund der nach wie vor andauernden rechtswidrigen Nutzung des öffentlichen Raums durch die Halter bzw. Nutzer der unten aufgeführten Fahrzeuge können letztere zusammen mit weiteren abgestellten Gegenständen weggeschafft werden.[footnoteRef:3] Eine mildere Massnahme zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands besteht nicht. Die Ersatzvornahme erfolgt, sofern die Halter bzw. Besitzer der genannten Fahrzeuge der vorliegenden Aufforderung zur Räumung nicht bist spätestens ______________________ Uhr nachkommen.  [3:  	Art. 90 Polizeigesetz vom 10.02.2019 (PolG; BSG 551.1)] 

Die vorstehende Anordnung ist unter Strafandrohung von Art. 292 StGB[footnoteRef:4] auszusprechen. Wird der Verfügung nicht Folge geleistet, droht eine Bestrafung mit Busse. [4:  	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0).] 

Aufgrund der fortdauernden, von den Haltern, bzw. Besitzern der abgestellten Fahrzeuge ausgehenden Beeinträchtigungen der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, bestehen wichtige Gründe, die einen Entzug der aufschiebenden Wirkung von allfällig gegen die vorliegende Verfügung erhobenen Beschwerden rechtfertigen.[footnoteRef:5] Einer allfälligen Beschwerde gegen vorliegende Verfügung ist demnach die aufschiebende Wirkung zu entziehen.  [5:  	Art. 68 Abs. 2 und 5 VRPG. ] 



Verfügung

0. Die Halter, bzw. Besitzer folgender Fahrzeuge: 








































werden aufgefordert und angewiesen, die abgestellten Fahrzeuge und weitere abgestellte Gegenstände vom unrechtmässig genutzten, oben beschriebenen Bereich des öffentlichen Raums, zu entfernen 


bis spätestens______________________ Uhr. 


0. Werden die abgestellten Fahrzeuge und weitere Gegenstände bis zum in Ziff. 1. angegebenen Zeitpunkt nicht anordnungsgemäss entfernt, erfolgt am selben Tag die Ersatzvornahme und die Fahrzeuge werden auf Kosten der Halter, bzw. Besitzer durch die Stadt/Gemeinde unter Beizug der Kantonspolizei abgeschleppt.
0. Wird der Anordnung gemäss Ziff. 1 nicht Folge geleistet, führt dies zu einer Anzeige wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB.
0. Einer allfällig gegen die vorliegende Verfügung eingereichten Beschwerde wird die aufschiebende Wirkung entzogen.
0. Die Gebühren für diese Verfügung belaufen sich gestützt auf Artikel XY des Reglements/der Verordnung auf CHF 0000. Sie sind innert 00 Tagen mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu bezahlen.
0. Diese Verfügung wird den Haltern bzw. Besitzern der genannten Fahrzeuge am TT.MM.JJJJ persönlich eröffnet.
Eine Kopie der vorliegenden Verfügung geht an: 
- Örtlich zuständige Polizeiwache der Kantonspolizei Bern

0. Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann beim Regierungsstatthalter bzw. der Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises XYZ innert 30 Tagen nach Eröffnung Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich und in doppelter Ausführung einzureichen. Sie muss einen Antrag und eine Begründung erhalten sowie von der Beschwerde führenden Partei unterschrieben sein. Die greifbaren Beweismittel sowie die angefochtene Verfügung sind beizulegen. 



Absender





Erhalten und Kenntnis genommen: 


Ort, Datum, Unterschrift __________________________________








Beilage: 
· Einzahlungsschein
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